
Zusatzinformation: 

Geltende (aktuelle) Fassung von § 13 Absatz 1 Suchtmittelgesetz 
 

§ 13. (1) Ist auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen, dass ein Schüler Suchtgift 

missbraucht, so hat ihn der Leiter der Schule einer schulärztlichen Untersuchung zuzuführen. 

Der schulpsychologische Dienst ist erforderlichenfalls beizuziehen. Ergibt die Untersuchung, 

dass eine gesundheitsbezogene Maßnahme gemäß § 11 Abs. 2 notwendig ist und ist diese 

nicht sichergestellt, oder wird vom Schüler, den Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten 

die schulärztliche Untersuchung oder die Konsultierung des schulpsychologischen Dienstes 

verweigert, so hat der Leiter der Schule anstelle einer Strafanzeige davon die 

Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde zu verständigen. Schulen im Sinne dieser 

Bestimmungen sind die öffentlichen und privaten Schulen gemäß Schulorganisationsgesetz, 

BGBl. Nr. 242/1962, die öffentlichen land- und forstwirtschaftlichen Schulen sowie alle 

anderen Privatschulen. 


